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Zitat

Uns (NRW) wurde im Seminar mal gesagt, dass wir z.B. die Note einer Klassenarbeit
nach der Rückgabe nicht mehr verschlechtern dürfen, wenn wir im Nachhinein
festellen, dass der Schüler noch mehr Fehler gemacht hat, die wir übersehen haben.

Das kenne ich so ebenfalls, obwohl es nicht unbedingt gerechtfertigt ist (ebenfalls NRW).

Zu der ganzen Thematik halte ich es auf jeden Fall für sinnvoll, rechtliche Beratung zuzuziehen
und eventuell direkt an das zuständige Amt zu schreiben, eventuell haben die noch eine
Möglichkeit, etwas zu tun, wenn man die Situation erläuert.
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